
Zugestellt durch post.at 

Amtliche Mitteilung 

 

Heizzuschuss 2022/2023      

Liebe Gemeindebürger(innen) ! 

Seitens des Landes Kärnten wird für die folgende Heizperiode eine Heizkosten-

unterstützung gewährt. 

Höhe des Einkommens 

Die Einkommensgrenzen (inkl. Pensionsanpassung im Jänner 2023) betragen 

für den Heizzuschuss in Höhe von   € 180,00 

 Einkommensgrenze 
(monatlich) 

bei Alleinstehenden / Alleinerziehern    €      1.100,00 

bei alleinstehenden PensionistInnen (gilt nicht für 
Witwen/Witwer) die mindestens 360 Beitragsmona-
te der Pflichtversicherung aufgrund einer Erwerbs-
tätigkeit erworben haben 

   €    1.100,00 

bei Haushaltsgemeinschaften von zwei Personen 
(z.B. Ehepaare, Lebensgemeinschaften, Elternteil 
mit volljährigem Kind) 

   € 1.560,00 

Zuschlag für jede weitere im gemeinsamen Haushalt 
lebende Person (auch Minderjährige) 

   €    270,00 

 

Heizzuschuss in Höhe von   € 110,00 
 Einkommensgrenze 

(monatlich) 

bei Alleinstehenden / Alleinerziehern    € 1.250,00 

bei Haushaltsgemeinschaften von zwei Personen 
(z.B. Ehepaare, Lebensgemeinschaften, Elternteil mit 
volljährigem Kind) 

   € 1.730,00 

Zuschlag für jede weitere im gemeinsamen Haushalt 
lebende Person (auch Minderjährige) 

   €    270,00 
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Die Einkommensgrenzen sind Nettobeträge. Es ist von der Einkommenssituation 

bei Antragstellung auszugehen. Sonderzahlungen sind bei Ermittlung der Ein-

kommensgrenzen nicht zu berücksichtigen. 

Nach dem K-MSG ist von einem umfassenden Einkommensbegriff auszugehen. 

Als Einkommen gelten daher alle Einkünfte aus selbstständiger oder unselbst-

ständiger Tätigkeit, Renten, Pensionen, Einkommen nach dem Opferfürsorgege-

setz, Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung, der Krankenversicherung, 

Geldleistungen aus dem K-MSG (Mindestsicherung), ferner auch Familienzu-

schüsse, Unterhalts- bzw. Alimentationszahlungen jeglicher Art, Lehrlingsent-

schädigungen sowie Stipendien und Kinderbetreuungsgeld. 

Bei Lehrlingen ab dem 18. Lebensjahr, die eine Lehrlingsentschädigung beziehen 

und im gemeinsamen Haushalt mit einem Elternteil leben, ist von einer Haus-

haltsgemeinschaft von zwei Personen auszugehen. 

Nicht als Einkünfte gelten Familienbeihilfen (inkl. Erhöhungsbetrag), Naturalbe-

züge, Kriegsopferentschädigung, Pflegegelder und die Wohnbeihilfe nach dem 

Wohnbauförderungsgesetz. 

Die Vorlage von Rechnungen für den Heizzuschuss ist nicht mehr erforderlich. 
 

Die Antragsteller haben bei der Gemeinde Kleblach-Lind die Bankverbindung 

nachzuweisen (Bankomatkarte oder Kontoauszug). Besteht keine Bankver-

bindung, kann auch eine Barauszahlung beantragt werden. 

 

Antragstellung: 

Anträge auf Gewährung des Heizzuschusses können vom 3. Oktober 2022 bis 

28. April 2023 bei der Gemeinde Kleblach-Lind eingebracht werden.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Der Bürgermeister: 
 


